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Kreisausschuss 

 

Beschlussvorlage Nr.: 2020/7/001 
 

öffentlich 
 

 
Betreff: 
 
Aufhebung des Beschlusses Nr.: 2019/7/045: Teilnahme am Bundesprogramm „Förderung 
von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus – Projektaufruf 2020“ für das 
Projektvorhaben Kyffhäuser-Burganlagen mit Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Vorbereitung der 
Antragstellung gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von 
Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW), Teil II: Förderung von wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben 
und sonstigen Maß-nahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung 
 

 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss beschließt die Aufhebung des Beschlusses Nr.: 2019/7/045 zur Beteili-
gung des Kyffhäuserkreises mit dem Projekt „Neugestaltung der touristischen Infrastruktur 
an den Kyffhäuser-Burganlagen mit Kaiser-Wilhelm-Denkmal“ am Bundesprogramm „Förde-
rung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus – Projektaufruf 2020“. 
 
Gleichzeitig beauftragt der Kreisausschuss die Landrätin mit der Vorbereitung der Antragstel-
lung gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen aus 
Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GRW), Teil II: Förderung von wirtschaftsnahen Infrastrukturvorhaben und sonstigen Maß-
nahmen zur Unterstützung der Regionalentwicklung.  
 
In Vorbereitung weiterer Förderanträge wird die Landrätin beauftragt, notwendige Detailab-
sprachen mit der Gemeinde Kyffhäuserland rechtzeitig durchzuführen. 
 
 
Beratungen: 
 

Gremien Datum Abstimmungsergebnis 

Kreisausschuss 22.01.2020 Ja: 7   Nein: 0   Enth: 0   Bef: 0   
 
 
Finanzielle Auswirkungen ? 
 
1. Abstimmung mit Kreiskämmerei nicht erforderlich 
  
2. Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/Herstellungskosten)       
  
3. Einnahmen       
  
4. Finanzierung  

Eigenanteil (Eigen- und Fremdmittel)       
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)       
  

5. Veranschlagung       
HH-Jahr       
Überplanmäßige Ausgabe       
Außerplanmäßige Ausgabe       
HH-Stelle       
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Stellungnahme der Kreiskämmerei: 
 
 
Einreicher: Die Landrätin, Frau Hochwind-Schneider 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit dem Bundesprogramm zur Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städte-
baus sollen u.a. investive Projekte mit besonderer nationaler bzw. internationaler Wahr-
nehmbarkeit, mit sehr hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolu-
men oder mit hohem Investitionspotenzial gefördert werden. 
 
Da ausschließlich Kommunen als antragsberechtigt gelten, wurden entsprechende Gesprä-
che mit der Gemeinde Kyffhäuserland geführt. Beide Partner sind im Ergebnis der Gesprä-
che zur Auffassung gelangt, dass wegen der geltenden rechtlichen Bestimmungen eine För-
derung des Vorhabens aus dem Bundesprogramm „Förderung von Investitionen in nationale 
Projekte des Städtebaus“ als außerordentlich kompliziert und somit mit vergleichsweise ge-
ringen Erfolgsaussichten zu betrachten ist. Unabhängig davon ist die Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Kyffhäuserland auszubauen und zu verstetigen. 
Gleiches gilt für die Abstimmungen mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) und die Thüringer Aufbaubank (TAB). 
 
Die Kreisverwaltung bereitet derzeit die Antragstellung zur Förderung des Vorhabens gemäß 
der Richtlinie zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Thüringer Tourismus vor. Die 
entsprechende Fördervoranfrage ist bis zum 31.08.2020 an die Thüringer Aufbaubank zu 
richten. 
 
Schwerpunkt soll die Neugestaltung der touristischen Infrastruktur sein. Die konkrete planeri-
sche Lösung soll im Rahmen eines Architektenwettbewerbs entwickelt werden. Als wichtigs-
te Elemente sind die Verbesserung der Parksituation inkl. der Einbindung des ÖPNV, das 
Schaffen einer attraktiven Eintrittssituation bei gleichzeitiger funktionaler Erweiterung (Kno-
tenpunkt für Naturpark/ Biosphärenreservat und Geopark, Ticketing, Regionalmarkt, Verwal-
tungsgebäude) sowie das Verbessern der barrierefreien Erreichbarkeit des Denkmalareals 
vorgesehen. Gemäß vorläufiger Kostenschätzung ist von einem Investitionsvolumen für die-
se Teilmaßnahmen von ca. 13,5 Mio. EUR (Kostenschätzung) auszugehen.  
Nach Abschluss des Realisierungswettbewerbes zur Neugestaltung der zentralen Eingangs-
situation am Kyffhäuser gibt es dafür eine konkrete gestalterische Lösung sowie eine hierauf 
basierende Kostenschätzung.  
 
 
Sondershausen, den 22.01.2020 
 
 
Ausgefertigt am: 23.01.2020 
 
 
 
 
Hochwind-Schneider 
Landrätin 
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